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1. Kapitel 

Einführung

Der Grundsatz der Anerkennung hat im internationalen Rechtsverkehr heraus-
ragende Bedeutung. So macht erst die Anerkennung einzelner Rechtspositionen  
oder Umstände aus anderen Staaten im Inland eine effektive Verfolgung eigener 
Rechte möglich. Damit wird der fortschreitenden Globalisierung Rechnung ge-
tragen. Die eigene Rechtsposition hat letztlich nur dann den ihr zugesprochenen 
Wert, wenn sie auch im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr beständig bleibt. Wo 
grenzüberschreitende Interaktion und rechtlich relevante Beziehungen bestehen, 
tut das Recht gut daran, den damit einhergehenden Voraussetzungen durch Zur-
verfügungstellung entsprechender rechtlicher Mittel, die grenzüberschreitende 
Rechtsverhältnisse regeln und vereinfachen, gerecht zu werden. 

Diese allgemeine Erkenntnis des internationalen Rechtsverkehrs trifft auf den 
Binnenrechtsverkehr der Europäischen Union noch stärker zu. Die Anerkennung 
einzelner Rechtspositionen oder Umstände aus anderen Mitgliedstaaten ist grund-
legende Voraussetzung für die Funktionalität eines einheitlichen europäischen 
Binnenmarktes.1

Auf zivilprozessualer Ebene betrifft das insbesondere die Frage, inwieweit natio-
nale Titel in anderen Staaten anerkannt werden und daher prozessuale Wirkungen 
entfalten, z. B. Grundlage einer Zwangsvollstreckung sein können. 

A. Die Anerkennung im europäischen Zivilprozessrecht

Die europäischen Institutionen haben die Bedeutung des Grundsatzes der gegen-
seitigen Anerkennung mitgliedstaatlicher Titel gerade für den europäischen Rechts-
raum und die Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarkts erkannt und in  
der (jüngeren) Vergangenheit die Integration auf diesem Gebiet stetig vorangetrieben. 

Im Jahr 1999 hieß es dazu: „Der Europäische Rat unterstützt den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung, der seiner Ansicht nach zum Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen innerhalb der Europäi-
schen Union werden sollte.“2

 1 S. dazu unten 2. Kapitel A. IV. 1. 
 2 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Tagung des Europäischen Rats in Tampere am 15. und 
16. Oktober 1999, zu finden unter http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm (zu-
letzt abgerufen am 22.07.2020).
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Umso mehr verwundert, wie wenig dogmatisch fundiert das Prinzip der An-
erkennung im europäischen Zivilprozessrecht behandelt wird. In der Folge hat 
der europäische Gesetzgeber mit fast erschreckender Geschwindigkeit eine Reihe 
neuer und aus dogmatischer wie rechtspolitischer Sicht durchaus bahnbrechender 
Rechtsakte über die Anerkennung und Vollstreckung mitgliedstaatlicher Entschei-
dungen erlassen. Am meisten Aufsehen erregte dabei wohl die Abschaffung des 
Zwischenverfahrens zur Vollstreckung aus mitgliedstaatlichen Entscheidungen, 
die 2004 zunächst für Europäische Vollstreckungstitel3 und schließlich mit der 
VO (EU) Nr. 1215/2012 (EuGVVO)4 2012 für den Großteil privatrechtlicher Titel 
beschlossen wurde. 

Mit der Abschaffung des Exequaturverfahrens hat der europäische Gesetz-
geber einen weiteren Schritt hin zu einem einheitlichen europäischen Justiz-
raum geschaffen. Das neue System der Anerkennung und Vollstreckung nach der 
 EuGVVO basiert dabei auf einer Kompromisslösung: Nach zahlreichen Reform-
überlegungen wurde zwar die Zwischenmaßnahme Exequaturverfahren, die auch 
nach der EuGVO schon nur noch formalen Charakter hatte, weil die Prüfung 
etwaiger Versagungsgründe in das Beschwerdeverfahren verschoben war,5 ab-
geschafft. Auch die Vollstreckbarkeit einer mitgliedstaatlichen Entscheidung tritt 
seither automatisch ein.6 Mit der Abschaffung des Exequaturverfahrens geht aber 
nicht, wie das teilweise gefordert bzw. angedacht war,7 die vollkommene Gleich-
stellung einer mitgliedstaatlichen Entscheidung im Inland und damit die Ab-
schaffung jeglicher Überprüfungsmöglichkeiten einher. Die Versagungsgründe 
für die Anerkennung und Vollstreckung mitgliedstaatlicher Entscheidungen, die 
in der EuGVO in Art. 34 geregelt waren, wurden weitestgehend auch in die neue 
  EuGVVO übernommen. Ohne das Zwischenverfahren, in dem die Versagungs-
gründe geltend gemacht werden konnten, stellt die  EuGVVO in den Art. 45 f. nun 
direkte Rechtsbehelfe gegen die Anerkennung und Vollstreckung mitgliedstaat-
licher Entscheidungen bereit.8 

Für ausgewählte Anwendungsbereiche ist der europäische Gesetzgeber dabei 
noch einen Schritt weitergegangen und hat – wie zum Beispiel für den Europäi-
schen Vollstreckungstitel  – auf Versagungsgründe im Wesentlichen verzichtet. 

 3 Nach der EuVTVO – VO (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen. 
 4 Zur Terminologie: EuGVVO meint nachfolgend die VO (EU) Nr. 1215/2012, auch als 
Brüssel Ia-VO bezeichnet. Soweit im Folgenden von der EuGVO gesprochen wird, meint dies 
die Vorgängerverordnung VO (EU) Nr. 44/2001, auch als Brüssel I-VO bekannt. Schließlich 
wird auch das EuGVÜ angesprochen werden. Hierbei handelt es sich um das EU-Vollstre-
ckungsübereinkommen aus dem Jahr 1972.
 5 Vgl. Art. 41 S. 1 EuGVO.
 6 S. unten 2. Kapitel B. I. 3. 
 7 S. dazu die Ausführungen im 6. Kapitel B. I. 
 8 Zum Rechtsbehelfssystem s. unten 3. Kapitel D. 
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Mitgliedstaatliche Titel, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnungen fal-
len und die dort niedergelegten Voraussetzungen erfüllen, können im ersuchten 
Mitgliedstaat „anerkannt und vollstreckt“ werden, ohne dass dem beispielsweise 
ein ordre public-Vorbehalt (wie er z. B. in Art. 45 Abs. 1 lit. a  EuGVVO nach wie 
vor vorgesehen ist) entgegengehalten werden kann. 

Wie sich diese (neuen und reformierten) Rechtsakte des europäischen Zivil-
prozessrechts in das – ohnehin schon unausgereifte – dogmatische Konzept der 
Anerkennung und Vollstreckung mitgliedstaatlicher Entscheidungen in der Euro-
päischen Union einfügen, wurde bisher kaum thematisiert.9 Der europäische Ge-
setzgeber treibt die justizielle Integration innerhalb der Europäischen Union mit 
großen Schritten voran. Wo die Rechtswirklichkeit eine weitergehende Integration 
(noch) nicht zulässt, werden Kompromisslösungen – wie z. B. die Beibehaltung der 
Versagungsgründe trotz Abschaffung des Exequaturverfahrens – geschaffen. Die 
dogmatische Stringenz der Regelungen findet dabei wenig Berücksichtigung und 
fällt dem Druck der fortschreitenden Integration in einer „immer engeren Union 
der Völker Europas“10 zum Opfer. Der europäische Gesetzgeber behandelt, wie 
Freitag treffend formuliert, die „dogmatische Stimmigkeit des Europäischen Zi-
vilprozessrechts als quantité négligeable“.11

Die vorliegende Arbeit widmet sich der dogmatischen Konzeption des Prinzips 
der Anerkennung im europäischen Zivilprozessrecht. 

B. Die Anerkennung im Verhältnis zur Vollstreckung

Im Vordergrund soll hier das Prinzip der Anerkennung von Entscheidungen 
und nicht deren Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat stehen. Wie sich zeigen 
wird, lassen sich Anerkennung und Vollstreckung mitgliedstaatlicher Entscheidun-
gen im Kontext des europäischen Zivilprozessrechts aber nur schwer voneinander 
trennen. Bei der Begutachtung des Prinzips der Anerkennung wird im Folgenden 
daher immer wieder insbesondere auch Rückgriff auf die Konzeption und die Be-
sonderheiten der Vollstreckbarkeit mitgliedstaatlicher Entscheidungen genommen. 

Dass die Wirkung der Vollstreckbarkeit im Kontext der Entscheidungsanerken-
nung im internationalen Zivilprozessrecht eine Sonderrolle einnimmt, ist dabei his-
torisch bedingt, denn praktisch war zunächst vor allem die Vollstreckung aus aus-
ländischen Titeln bedeutsam und daher auch für die Normgeber einzig relevant.12 
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen wurde erst später als eigenes, von 

 9 S. dazu aber instruktiv Freitag, FS Kropholler, S. 759 ff.; Adolphsen, Anerkennung im 
IZPR, S. 1 ff.
 10 Art. 1 Abs. 2 EUV. 
 11 Freitag, FS Kropholler, S. 759, 762; vgl. auch Haubold, FS Schütze, S. 163, 164 f. 
 12 Vgl. Matscher, ZZP 1990, S. 294, 299 f. 


